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1. PLANUNGSANLASS 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes soll dem erhEblichen 

und dringenden Bedarf von Baugrundstücken für den familiengerechten Woh-

nungsbau entsprochen werden, sowie eine zweckmässige Auslastung der bereits 

vorhandenen Folgeeinrichtungen im benachbarten Siedlungszentrum "~Janllefl 

(Kindergarten, Schule, kirchliche Gemeindezentren und Einkaufszentrum) er-

reicht werden. 

Der Bebauungsplan soll diesem Bedarf entsprechen, d.h. die planungsrecht-

lichen Voraussetzungen für die notwendige Bodenordnung, die Erschließung 

und Bebauung der bisher noch landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten 

Hochfläche des Ursrainer Egerts schaffen. 

2. VORBEREITENDE BAULEITPLANUNG 

Der Flächennutzungsplan des Nachbarschafts·.erbandes Reutlingen - Tübingen 

ist am 12.Juli 1979 beschlossen worden und am 21. Dezember 1979 genehmigt 

worden. 

, 
, 

• 
Der Flächennutzungsplan weist 1m Be'.ceich des Ursrainer Egerts' "ge?lante Wohnfläche" 

aus.Oie dargestellte Fläche entspricht der Flächenausweisung des Bebauungs-

planes. 

Die Übereinstimmung von vorbereitender und verbindlicher. Bauleitpianung ist 

damit gegeben. 

3. BESTEHENDE RECHTSVERaÄLTNISSE 

Der vom Plangebiet erfaßte Bereich schließt räumlich an die Wohnsiedlung 

Wanne an und liegt damit plauungsrechtlich weitgehend im l1Außenbereich". 

Nur im nordöstlichen Bereich iibergreift das Plangebiet geringfügig in die 

Bebauungspläne "Öhlerauffahrt~ Teil IL II und Ochsenweide-Horemer,-Teil 111" 

upd trifft dort bezüglich der 5au- bzw. Verkehrsflächen neue Festsetzungen. 

4. PLANBEREICH 

Der Planbereich erfaßt die Hochfläche des Ursrainer Egerts, die sich als 

Hangnase von Norden nach Süden erstreckt und 3-seitig von Hanglagen 

begrenzt ist, die in die Talzonen des Käsenbaches und Öhlerbaches aus-

laufen. 

Insgesamt erfaßt der Planbereich eine Fläche von ca. 16,2 ha, die sich 

wie folgt aufgliedert: 

• 
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Bezogen auf die Gesamtfläche (oh"e Waldfläche und privates Grün) ergibt 

sich ein Verhältnis von 

10,50 ha Bauland. (Wohngebiet und Gemeinbedarfs fläche) 

3,48 ha Verkehrs flächen (Strallen, Wege, Plätze) 

0,76 ha öffentliche Grünfläche (einschließl. Kinderspielplätze u. Verkehrsgrünl 

1,20 ha Wald 

0,26 ha privates Grün 

5. STÄDTEBAULICHE ZIELVORSTELLUNG 

Der zur Bebauung vorgesehene Bereich des- Ursrainer Egerts ist aufgrund seiner 

Orts lage und Topografie sowie seiner Verkehrsanbindung als IIInsellage" zu 

charakterisieren. Diese stadtlandschaftlich exponierte und dennoch stadt-

nahe Situation sowie die allgemeine Knappheit an. geeignetem Bauland in 

Tübingen sprechen für eine städtebaulich und erschließungsmäßig straffe Plan-

konzeption. 

Ziele diese Plankonzeption sind: 

a) Die Bereitstellung einer möglichst großen Zahl von Baugrundstücken für 

e1n familiengerechtes, individuelles Wohnen in Form von freistehenden 

Eigenheimen, Hausgruppen mit Grenzbebauung (Reihenhäusern), Kettenhäusern 

und Doppelhäusern. 

Nur in relativ geringem Umfang sollten auch Baufläch~n für Miet- und 

Eigentumswohnungen in Geschoßbauten mit einer Höhenentwicklung .bis zu 

4 Ges~hossen ausgewiesen werden. 

Durch eine entsprechende Gliederung des Baugebiets soll hierbei eine 

Raumfolge von Nachbarschaftsbereichen geschaffen und mit durchgehenden 

Gestaltungsmerkmalen fHr Bebauung und Freiräume zugleich eine städtebau-

liche Einheit des gesamten Hohngebietes erreicht werden. (Siehe dazu 

auch Straßen-und Gehweggestaltung im Anhang zur Begründung!) 

b) Aufgrund seiner Randlage soll für das Baugebiet ein verkehrsberuhigendes 

und zur Orientierung einprägsames Ersdil.ießungssystem gewählt werden. 

Dies wird durch eine klare Gliederung des Straßen-und Wegnetzes nach 

den jeweiligen Funktionen erreicht, wobei flbefahrbare WohnwegeIl als"'-neuer, 

dem Wohnen besonders zuträglicher Straßentyp mit eingeführt werden. 

Das Wegnetz für die Fl!ßgfinger ist weitgehend vom Fahrverkehr getrennt 

und hat bei Überqr;erungen der Straße im Zusammenhang mit den sogenannten 

IIS chwellenll mit besonderer Belagsausbildung den Vorrang. 

Im Gegensatz Zum Straßennetz, das keinen gebiets fremden Verkehr 

aufnehmen -soll, sind im Wegenetz des Ursrain auch übergeordnete Fußweg-

v~rbindungen der Naherholung , u. a. fü;::" die _ Bewohner des Luise-Wetzel-Stiftes, 

zu berücksichtigen. 
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c) Im Hinblick darauf, sowie mit dem Ziel einer optimalen Einbindung des 

Baugebietes in die Landschaft ist auch die Grünraumgestaltung bei der 

Planung von besonderer Bedeutung. 

,Zur Sicherstellung diese:c Belange wurde eLn Landschaftsarchitekt in die 

Planung mit eingeschaltet und mit der Ausarbeitung eines sogenannten 

"Grünordnungsplanesll beauftragt. 

(,. AI'T DER BAULICHEN NUTZUNG 

Die im FNP-Entw.urf dargestellte "Ilohnbaufläche" wird in ihrer Nutzung 

differenziert, d~h. als Irreinesflbzw. "allgemeines Wohngebiet" festgesetzt. 

Mit diesen Festsetzungen soll einerseits ein großzügiger Rahmen für die 

mit dem Wohnen verträglichen Nutzungen wie Dienstleistungs-und Gemein-

bedarfseinrichtungen gegchaffen und andererseits die der Wohnqualität 

abträglichen Einri~htuogen verhindert werden. 

7. MASS DER BAULICHEN ~'UTZUNG 

Aufgrund der exponierten landschaftsräumlichen Ortslage, sowie unter 

Berücksichtigung der sta.dträumlich benachbarten Baustrukturen weist das 
gesamte Baugebiet nur e1 Il2 Höhenentwicklung bis zu 4 Geschossen auf. 

Der überwiegende Teil soll in ein- und zweigeschossiger Bauweise - ent-

sprechend dem Charakter eines Einfamilienhausgebietes - ausgew~esen 

werden. 

8. BAUWEISE 

Ein wesentliches Anliegen des ßebauungsplanes ist es, die städtebaulich 

beabsichtigte Baustruktur des Gebietes auch tatsächlich zu erhalten. 

Mit anderen Worten: wo eine Reihenhausgruppe vorgesehen ist, sollte keine 

AuflOCKerung durch freistehende Einzelhäuser, dort wo freistehende Einzel-

häuser ~orgesehen sind, sollten keine Verdichtungen durch Reihenhäuser ent-

stehen. -Da derartige Umstrukturierungen durch eine "offene BauweiseIl nicht 

verhindert werden können, 1O:"urden für jeden Bereich spezielle Festsetzungen 

über die Bauweise getroffen. Da laGt Baunutzungsverordnung Hausgruppen nur 

"mindestens 3 aneina.nder gereihte G-2bäudell sein müssen, wurde bei den Reihen-

häusern besondere Bauweisen festgeset-zt, die Hausgruppen mit mehr als drei 

Gebäuden bedingen. 

, 

.. 

• 
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9. GEiSTALTUNG 

a· Als Leitbild der Gestaltung wird e1ne städtebaulihe Einheit des Bauge~ 

bietes im Gesamtbild angestrebt, ohne daß hierbei dem einzelnen Bauherrn 

zuviel Einschränku~gen und Bindungen auferlegt werden. 

Dies wird dadurch erreicht, daß die städtebaulich wesentlich mitsprechen-

den Dachflächen des Baugebietes in Materialu.Farbe festgelegt werden, 

während für die übrigEn Bauteile keine speziellen Vorschriften bezüglich 

der zulässigen Materialien und Formgebung getroffen werden. 

Als Besonderheit wirö innerhalb des Baugebietes eine Zone ausgewiesen, ~n 

der dem Wunsch nach stark individuell g",prägten Einfamilienhäusern durch 

eine außergewöhnliche Freizügigkeit bezüglich der Gestaltung nachgekommen 

werden soll.' Hier ist lediglich die zulässige Geschoßzahl festgesetzt. 

10. LANDSCHAFT 

Beim vorliegenden Bebauungsplan war die optimale Einbindung des Baugebietes 

1n die Landschaft ,,,esentlicher Bestandteil der Aufgabenstellung. 

So beschränkt sich die Bebauung im "I;.;resentlichen auf die Hochfläche des 

Ursraines während die Hangzone als stark gliedernde Elemente der Stad~land­

schaft in Form von Grünflächen (Gärten und Obstbaurnwiesen) erhalten.bleiben. 

Die derzeit intensive Nutzung des Urs-rains als Naherholungsgebiet - spe-

ziell für die Bewohner des Altenheimes - Vlird in die I,'lanung durch die An-

lage attraktiver Spazierwege aufgenommen. Diese Funktion rechtfertigt auch 

den besonderen Aufwand in der Gestaltung der Freiräume innerhalb und außer-

halb des Wohngebietes. 

Der hierzu ausgearbeitete Grünordnungsplan des Landschaftsarchitekten ist 

ein wesentlicher Bestandteil des vorliegende~ EebaU'll:ngsplanes. 

11. VERKEHRSERSCHLIESSUNG 

11.1 Äußere Erschliessung: 

Bei 'den Planungsi.iberlegungen zur Bebauung des Ursrainer Egerts wurde 

von vornherein auf eine äußere Erschließung des Gebietes durch e1nen Ausbau 

der Öhlerauffahrt verzichtet. 

Die äußere Er.::;chließung des ßaligebietes für den Fahrverkehr erfolgt 

nun über eine Vt;L"bindungsstraße vom Phil'osophenweg_, während der Öhler-

weg nur noel-_ als Fußgängerverbindul1g von der Stadt her dient. 
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11.2 Innere Erschließung: 

Nach ihrem_Einstoß in das Baugebiet teilt sicht die Verbindungsstraße 

in eine von Norden nac.h Süden gestreckte) in beiden Richtungen befahr-

bare Rinsstraße und iibernirnmt die Funktion einer Haupterschließungs-

straße. 

Diese Ringst1aße - "echselseitigmit F-m11·eihen bepflanzt und durch 

Parkbuchten und Grünstreifen von den Gehweg€n ~bgesetzt - bildet 

das Kernstück der Erschließungsanlage. Führung und Ausbau der Haupt-

erschließungsstraße sollen so erfolgen, daß bereits auf dieser Trasse 

der Kfz-Verkehr ZUrl La"gsamfahren und zur Rücksichtnahme auf andere 

Verkehrsteilnehmer gezwungen wird (Vermeidung von langen gerader. 

3treken, Einbau yon Scluve lIen in den Kreuzungsbereichen mit Fuß-

gängerachsen). Von der Ringstraße aus 'lerden die inl}en und au13en 

liegenden Wohnquartiere teils durch bügelförrnig oder stichförrnig 

angeschlossene, befahrbare Wohnwege, teils durch reine Fuß-gänger-

wege erschlossen. 

Soweit diese Fußgängen..rege eine ausreichende Breite aufweisen, wird 
·V 

auch ein gewisser gelegentlicher Verkehr (Feuerwehr, Müllauto, Öl-
wagen, Privat-Pkws zum Be- und Entladen von schweren Lasten) als mit 

der Nutzung verträglich und zumutbar angesehen. 

11.1 Fußgänger 

Im gesamten Baugebiet soll weitgehend auf die Belange des Fußgängers 

-Rücksicht genommen \oJerden. Für den Spaziergänger bietet sich e~n 

• 

am Rande der Bebauung verlaufender. durchgehender Rundweg an, der teil-

welse Aussichtsweg ist. Eine Nord-SUd verlaufende Fußwegachse dient e 
sm,ohl der Erschließung der Wohnsebäude als auch als Sparzierweg mit 

KornmunikationsangE:boten. 

Die Ost-West verlaufende Fußwegverbindung soll hauptsächlich als 

'dttraktive Grünzone mit Spielrnöglichkeiten für Kinder ausgebildet 

werden. 

Die kleineren Ersdil.ießungs~vege fUhren in der Regel zu kleinen platz·-

artigen Aufweitvugel1 bzw. Kreuzungspunkten, die als Stätte der Be-

gegnung und für nachbarschaftliehe Aktivitäten dienen. 

Die Verbindung zur Stadt-kann über den Öhlerweg oder über den 

höher liegenden Fcld"eg nM 2 erfolgen. 
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11.4 Ruhender Verkehr 

11.5 

Für den ruhenden Verkehr soll in der vorliegenden Siedlungseinheit 

e1n neues Konzept angewandt werden: 

Die erforderlichen Stellplätze pro Wohneinheit von 1,5 werden auf 

1 Stellplatz reduziert. (Der Garagenerlass gibt als Richtzahl 1 -, 2 

Stellplätze je WE an) . 

Das danach rechnerisch vorhandene Defizit an privaten Stellplätzen 

wird ausgeglichen durch e~n großes Angebot an öffentlichen Parkplätzen. 

Dieses Modell bietet den Vorteil, daß ein Teil der erforderlicaen Stell-

plätze - als öffentliche Parkplätze - fexibel genutzt werden können 

und somit effektiv ein größerer Bedarf gedeckt werden kann. Dies 

kommt wirlerum dem öffentlichen Verkehrsraum zugute, der so nicht mit 

verkehrsbehindernden Kfz's vollgestellt ist. 

Ein kleiner Nachteil dieses Modells liegt darin, daß über die Er-

schließungskosren nur ein Teil der Parkplatz-Kosten von den Bau-

herren mitfinanziert werden. Dies sollte im Interess~ der Qualität der 

Siedlung hingenommen werden. 

Die privaten Stellplätze für die verdichtete Wohnbebauung sind zum 

größten Teil in Gemeinschaftsgaragen zusarnmengefaßt (teilweise jedoch 

auch auf den einzelnen Baugrundstücken möglich -, für die Einzelhaus-

grundstücke sind die Stellplätze auf dem Grundstück nachzuweisen, für 

die mehrgeschossigen Wohngebäude sind Tiefgaragen vorgesehen. 

Öffentlicher Verkehr 

Für einen Busverkehr innerhalb des Baugebietes sind keine besonderen 

Einrichtungen vorgesehen, da die Wegstrecken zu den vorhandenen Bus-

haltestellen im Siedlungszentruffi Hanne (Hartmeyerstraße) relativ kurz 

und somit zumutbar sind. 

12. VER· UND ENTSORGUNG 

Das Baugebiet erhält für Strom, Wasser und Gas ein neues Versorgungsnetz. 

Dieses wird an die vorhanclenen,.ausreichend dimensionierten Versorgungsle'~i­

tungen der benachbarten Wohnsiedlung Wanne angeschlossen. Das Baugebiet 

wird in\'Mischsystemll enwässert. Die Abwässer werden in 2 Ringleitungen 

gesammelt und über einer! Stichkanal zum Öhler geleitet, wo sie an den be-

stehenden Sammler angeschlossen werden. 
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Besondere ahtoJassertechnische Einrichtungen \.Tie z. B. Hebeanlagen oder Regen-

rückhaltebecken sind nicht erforderlich. 

Wärmeversorgung: Aufgrund der geplanten niedeczonigen Bebauung und damit ver-

hältnismäßig geringen Ivohndichte ist die Hirtschaftlichkeit für die Wärme-

versorgung über eine zentrale Heizanlage nicht gegeben. 

Di'e Wärmeversorgung muß daher über Einzelheizanlagen erfolgen, wobei 

Erdgas und Strom als Heizenergie den Vorzug haben sollten. Ein baurecht-

lich festzustellender Ausschuß von Kohle und Heizöl im Sinne ci"s lmmis-

sionsschutzes ist aufgr~Dd der freiee Orts lage und vorgesehenen aufge-

lockerten Baustruktur ni-eht hinreichend z.u begründen. 

13. MASSNAHMEN DER BODENORDNUNG 

Zur Verwirklichung des Be.balHll1gsplanes sind Maßnahmen -der Bodenordnung 

erforderlich: 

Das künftige Baugebiet ist derzeit vorwiegend mit Obstbaumwiesen und 

Gartenanlagen genutzt und liegenschaftlieh in viele, meist schmale 

Grundstücke parzelliert. Zur Bereitstellung der notwendigen Grundstücks-

flächen für die Erschließungsanlagen sO\<lie zweckmäßig zugeschnittener 

Baugrundstücke ist daher ein lTmlcgungsverfahren gemäß § 45 ff. BEauG 

durchzuführen. 

14. KOSTEN DER ERSCHLIESSUNG 

, 

• 

Die zur Erschließung des Baugebietes erforderli ehen Verkehrs- u. öffentl. Grünflächer 
\werdpn f . . . b· 11 \im Rahmen des Umlegungsver ahrens durch Bes~tze~nwe~sung ere~tgeste t. 

Für die Herstellung der Erschließungseinrichtungen wurden überschlägig folgende 

Kosten ermittelt: 

Straßen-und Weg flächen 

zu den Verkehrsflächen 

zugeordnete Grünanlagen mit 

Bepflanzung 

Versorgungsnetz für Wassay, 

Gas und Strom 

Kanalnetz für Abwasserbe--

seitigung 

Kostenaufwand insgesamt 

ca. 3,5 Mio. DM 

ca. 1,4 Mio. DM 

ca. 1,0 Mio. DM 

ca. 2,1 Mio. DM 

ca. 8,0 Mio. DM 

• 
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15. ZEITLICHE VERWIRKLICHUNG 

Das Baugebiet wird dringend benötigt. Sobald die Umlegung nach Rechtskraft 

des Bebauungsplanes .?bgeschlossen ,..,erden kann, soll mit dem Bau der Er-

schließungs-, Ver- und Entsorgungsan1agen begonnen und das Gebiet zur Be-

.bauung freigegeben "erden. 

Tübingen, den 1. Feb.1980 


